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Peter Andre, 
Bundesministerium für Inneres, 

Abteilung III/1, Legistik. 

Neuerungen im Zivildienstrecht
 

Mit 1. Oktober 2013 trat das Bundesgesetz, in dem das Zivildienstgesetz 1986, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Freiwilligengesetz und das Familien­
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Zivildienstgesetz [ZDG]-Novelle 2013), 
in Kraft (BGBl I 2013/163 vom 2. August 2013). Die ZDG-Novelle 2013 enthält zahl­
reiche Maßnahmen, die zu einer Attraktivierung des Zivildienstes sowohl für Zivildienst­
leistende als auch für Einrichtungen beitragen können, sowie einige Verwaltungsverbes­
serungen (ErlRV 2406 BlgNR 24.GP, 11). Ein diesbezüglicher Ministerialentwurf (520/ 
ME 24.GP) wurde nach der Volksbefragung vom 20. Jänner 2013 erstellt und einer 
breiten Begutachtung unterzogen, die zu einer Vielzahl an Stellungnahmen führte. Nach 
eingehender Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen und intensiver parlamenta­
rischer Diskussion erfolgten der Beschluss des Nationalrates am 4. Juli 2013 (NR: AB 
2537, BR: AB 9060) und die Kundmachung am 2. August 2013. Das Ziel einer at­
traktiveren Gestaltung des Zivildienstes erscheint durch die vorliegende Reform gelun­
gen. Die neuen Bestimmungen bringen eine Verbesserung für alle Betroffenen und sind 
geeignet dazu beizutragen, die Leistungen der Zivildienstleistenden für gemeinnützige 
Einrichtungen weiter zu schätzen und zu erhöhen und die ausgezeichnete Verwaltung 
des Zivildienstes durch die Zivildienstserviceagentur (im Folgenden: ZISA, § 2a ZDG) 
und die anderen involvierten Behörden sowie das Engagement der Zivildiensteinrich­
tungen weiter zu festigen. 

1. QuAlifizierter einsAtz Zivildienstleistung erworben werden kann, 
entsPrechend nAchgewie­ doch wird regelmäßig davon auszugehen 
sener BerufsBerechtigung sein, dass die entsprechende Berechtigung 
Eines der wesentlichen Ziele der Novelle vor Dienstantritt vorliegen wird müssen, 
wurde durch die Schaffung der Möglich- um eine entsprechende Berücksichtigung 
keit des einvernehmlichen Einsatzes von im Zuweisungsbescheid der ZISA vorneh-
Zivildienstleistenden entsprechend ihrer men zu können. Voraussetzung für einen 
erworbenen Qualifikationen verwirklicht.1 derartigen Einsatz ist jedenfalls das Vor-
Für den Fall einer Berufsberechtigung in liegen des Einvernehmens zwischen dem 
einem der Dienstleistungsgebiete2 ist auch Zivildienstleistenden und dem Rechtsträ­
ein qualifizierter Einsatz zulässig. Das Ge- ger.3 Der Nachweis über die Berufsbe­
setz lässt offen, ob die Berufsberechtigung rechtigung, die Art der Tätigkeit und die 
vor Beginn des ordentlichen Zivildienstes Vereinbarung über das Einvernehmen sind 
vorliegen muss oder auch während der vom Rechtsträger schriftlich zu dokumen­
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tieren, für die Dauer eines Jahres aufzube­
wahren und der Zivildienstserviceagentur 
zu übermitteln.4 Diese Fälle sind im Zivil­
dienstbericht gesondert auszuweisen. Der 
Rechtsträger der Einrichtung hat dafür zu 
sorgen, dass die seinen Einrichtungen zu­
gewiesenen Zivildienstleistenden im Falle 
ihres einvernehmlichen Einsatzes nach 
Maßgabe ihrer nachgewiesenen Qualifika­
tionen im Sinne des § 4 Abs 1 Z 1 ZDG 
entsprechend den einschlägigen berufs­
rechtlichen Bestimmungen eingesetzt wer­
den.5 Der Rechtsträger hat weiters vorzu­
sorgen, dass die Zivildienstleistenden im 
Rahmen des Zuweisungsbescheides ange­
messen und nach Maßgabe ihrer Einschu­
lungen, Aus- und Fortbildungen möglichst 
hochwertig6 beschäftigt werden.7 

Auch bei einem derartigen qualifizierten 
Einsatz besteht die Verpflichtung des 
Rechtsträgers bekannt zu geben, welche 
Person als Vorgesetzter des Zivildienst­
leistenden fungiert.8 Der Vorgesetzte hat 
innerhalb seines Wirkungsbereiches den 
Zivildienstleistenden unter Berücksichti­
gung des einvernehmlichen qualifizierten 
Einsatzes und unter Bedachtnahme auf 
die möglichst hochwertige Beschäftigung 
angemessen zu beaufsichtigen und zu be­
schäftigen.9 Der qualifizierte Einsatz setzt 
also einen entsprechend ausgebildeten 
Vorgesetzten in der jeweiligen Einrich­
tung voraus, der die Fachaufsicht auch in 
diesen Fällen zu übernehmen hat. Aus die­
sen Bestimmungen erhellt sich auch, dass 
selbst ein qualifiziert eingesetzter Zivil­
dienstleistender eine Vorgesetztenfunktion 
nicht übernehmen kann, es handelt sich 
beim qualifizierten Einsatz um Zivildienst­
leistung im Sinne des ZDG. Trotz Vorlie­
gens einer Berufsberechtigung wird nicht 
zuletzt im Hinblick auf § 8 Abs 6 ZDG, 
der vorschreibt, dass bei der Zuweisung zu 
Einrichtungen weder eine Gefährdung be­
stehender Arbeitsplätze erfolgen noch das 
Finden geeigneter Arbeitsplätze erschwert 

werden darf10, die Arbeitsmarktneutralität 
nicht berührt. Auf die Zahl der bestehen­
den Arbeitsplätze kann der qualifizierte 
Einsatz schon deshalb keinen Einfluss 
haben, weil die ordentliche Zivildienst­
pflicht nach neun Monaten endet und es 
für den Rechtsträger nicht planbar ist, ob 
qualifizierte Zivildienstpflichtige zugewie­
sen werden oder nicht.11 

2. AusBildungsBeitrAg für 
AusBildungen von zivil­
dienstleistenden 
Eine weitere zentrale Maßnahme der No­
velle stellt die Möglichkeit für Rechtsträger 
von Einrichtungen dar, unter festgelegten 
Voraussetzungen einen Ausbildungsbei­
trag geltend machen zu können.12 Voraus­
setzung dafür ist, dass die Einrichtung im 
Einvernehmen mit dem Zivildienstpflich­
tigen diesem über die vorgeschriebene 
Einschulung und Fortbildung, die für die 
ordnungsgemäße Leistung des ordentli­
chen Zivildienstes erforderlich ist13, hi­
naus eine Ausbildung in einem für den 
Zivildienst anerkannten Dienstleistungs­
gebiet14 anbietet oder in Kooperation mit 
Ausbildungseinrichtungen ermöglicht. Es 
kommen nur Ausbildungen oder Teile von 
Ausbildungen in Frage, die durch Bundes-
oder Landesgesetz oder eine Art 15a 
B-VG-Vereinbarung geregelt sind. Durch 
Verordnung legt die Bundesministerin für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Arbeit, Soziales und Konsu­
mentenschutz und dem Bundesminister für 
Gesundheit die in Frage kommenden Ar­
ten der Ausbildungen sowie insbesondere 
das (Mindest-)Stundenausmaß konkret 
fest. In Ausführung dieser Bestimmung ist 
die Zivildienst-Ausbildungs-Verordnung 
(ZIDAV) erlassen worden und am 1. Ok­
tober 2013 in Kraft getreten15. Diese Ver­
ordnung legt fest, für welche erfolgreich 
absolvierten Ausbildungen oder erfolg­
reich absolvierten Teile von Ausbildungen 
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in einem der Dienstleistungsgebiete ein 
Ausbildungsbeitrag geltend gemacht wer­
den kann. Art und Dauer der Ausbildung 
ergeben sich aus der Verordnung.16 

Die Kosten dieses einmaligen Ausbil­
dungsbeitrages werden vom Bundesmi­
nisterium für Inneres und vom Bundes­
ministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu je 50 % getragen 
und sind gesetzlich der Höhe nach mit 70 % 
der Ausbildungskosten und höchstens 
€ 1.700,– begrenzt.17 Die erfolgreich ab­
solvierte Ausbildung oder erfolgreich ab­
solvierten Teile der Ausbildung durch den 
Zivildienstleistenden sind nachzuweisen 
und der ZISA vorzulegen, Vereinbarungen 
über den Rückersatz von Ausbildungskos­
ten durch den Zivildienstleistenden sind 
unzulässig18 . 

Nach § 8 Abs 3 ZDG hat ein Rechtsträ­
ger, der beabsichtigt, eine Ausbildung im 
Sinne des § 38a Abs 1 anzubieten oder zu 
ermöglichen, in der Bedarfsanmeldung 
auch anzugeben, wie viele Zivildienstleis­
tende im nächsten Jahr höchstens ausgebil­
det werden sollen. Diese Bestimmung soll 
auch der Zivildienstserviceagentur eine 
Planungsmöglichkeit im Hinblick auf die 
Ausbezahlung an den Rechtsträger geben.19 

Ausgenommen von einem Ausbildungs­
beitrag sind Rechtsträger für Einrichtungen, 
die Dienstleistungen im Rettungswesen 
oder in der Katastrophenhilfe erbringen, 
Einrichtungen einer Gebietskörperschaft 
und Rechtsträger, die von einer Gebiets­
körperschaft durch finanzielle oder sons­
tige wirtschaftliche oder organisatorische 
Maßnahmen beherrscht werden.20 Dies ist 
sachlich gerechtfertigt, weil begünstigte 
Rechtsträger, die Dienstleistungen im 
Rettungswesen und in der Katastrophen­
hilfe erbringen, schon nach § 28 Abs 4 Z 1 
ZDG ein erhöhtes Zivildienstgeld erhal­
ten.21 Da es sich beim Ausbildungsbeitrag 
um eine Förderung handelt, erschien dem 
Gesetzgeber die Einbeziehung von Ein­

richtungen einer Gebietskörperschaft oder 
von Rechtsträgern, die durch eine Gebiets­
körperschaft beherrscht werden, wohl zu 
Recht nicht zulässig. 

Die dargestellte Regelung soll bis Juni 
2017 einer Evaluierung unterzogen wer­
den22, demgemäß tritt § 38a in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl I Nr 163/2013 
mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.23 

3. AusBAu der KomPetenz­
BilAnz 
Die bereits im Zivildienstgesetz veran­
kerte Kompetenzbilanz24 wird durch die 
Novelle erweitert. Rechtsträger der Ein­
richtung haben dem Zivildienstpflichtigen 
einen Nachweis über die im ordentlichen 
Zivildienst erworbenen Ausbildungen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten auszustellen. 
Die Verpflichtung ist von jedem Rechts­
träger der jeweiligen Einrichtung, in der 
der Zivildienstleistende tätig war, zu er­
füllen. Die Kompetenzbilanz ist unver­
züglich bei Beendigung des Einsatzes zu 
erstellen. Eine Mindestdauer des Einsatzes 
ist nicht vorgesehen, jedoch setzt die Auf­
nahme der Einschulungen, Aus- und Fort­
bildungen sowie die Darstellung der prak­
tischen Verwendungen und ausgeführten 
Tätigkeiten25 eine bestimmte Dauer des 
Einsatzes voraus, eine vollständige Ableis­
tung des ordentlichen Zivildienstes bei 
einer Einrichtung ist jedoch nicht Voraus­
setzung, sodass zB im Fall einer Verset­
zung mehrere Kompetenzbilanzen auszu­
folgen sein werden. 

Zur Sicherstellung ihrer Einheitlichkeit 
wird die Ausgestaltung der Kompetenz­
bilanz in Form einer Verordnung festge­
legt, die diesbezügliche Verordnungser­
mächtigung für die Bundesministerin für 
Inneres findet sich in § 41 Abs 2 ZDG.26 

http:Kraft.23
http:werden.20
http:geben.19
http:begrenzt.17
http:Verordnung.16


-

 

 

  
  

 

 

  

  

 
 

 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

 

77 

.SIAK JOURNAL 1/2014 

hauptmann auf Antrag des Rechtsträgers30 

auch darüber absprechen, ob eine Über­
schreitung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben zulässig ist. Die Kriterien für die 
Anerkennung von „Überschreitungsplät­
zen“ sind ident mit jenen für die Anerken­
nung der zugelassenen Zivildienstplätze 
an sich.31 Hier ist insbesondere auf die 
Eignung der Einrichtung nach § 4 Abs 3 
ZDG abzustellen.32 Überschreitungsplätze 
können nur für eine Einrichtung anerkannt 
werden, auf die konkrete Einsatzstelle 
kommt es nicht an. 

Die ZISA kann eine kurzfristige Zuwei­
sung im Rahmen des Erhöhungskontin­
gents der jeweiligen Einrichtung vorneh­
men.33 

6. zuweisungen Bis zu drei 
werKtAge vor dem dienst­
Antritt 
Mit dieser einer erhöhten Flexibilität die­
nenden Regelung kann die ZISA Zuwei­
sungsbescheide bis zu drei Werktage vor 
dem Tag des vorgesehenen Dienstantrittes 
genehmigen. Voraussetzung hierfür ist die 
Zustimmung des Zivildienstpflichtigen, 
der auch damit einverstanden sein muss, 
dass die Auszahlung der ihm für den ersten 
Monat der Dienstleistung gebührenden 
Pauschalvergütung an dem dem Dienst­
antritt folgenden Monatsersten erfolgt34 . 

7. regelungen im zusAm­
menhAng mit KrAnKen­
stAndsBestätigungen 
Im Rahmen der Verwaltungsvereinfa­
chungen für Behörden und Zivildienstleis­
tende wurde in der Novelle die Frist zur 
Übermittlung der Krankenstandsbestäti­
gung durch den Zivildienstleistenden an 
die Einrichtung von drei auf spätestens 
sieben Kalendertage verlängert.35 Dies er­
forderte auch die Anpassung der Bestim­
mungen über die Nicht-Einrechnung von 
Krankheitstagen im Falle der Verletzung 

4. Anrechnung einer min­
destens zwölfmonAtigen 
tätigKeit nAch dem frei­
willigengesetz27 

Gemäß der Verfassungsbestimmung28 des 
§ 12c ZDG werden Zivildienstpflichtige, 
die vor der Zuweisung zum ordentlichen 
Zivildienst mit einem nach dem Freiwilli­
gengesetz (FreiwG) anerkannten Träger 
eine Vereinbarung über die Teilnahme an 
einem durchgehend zwölf Monate – meh­
rere kürzere Dienstleistungen erfüllen da­
her nicht die gesetzliche Voraussetzung – 
dauernden Freiwilligen Sozialjahr, Frei­
willigen Umweltschutzjahr oder einem 
nicht unter § 12b fallenden Gedenkdienst, 
Friedens- und Sozialdienst im Ausland 
geschlossen und diese der Zivildienst­
serviceagentur vorgelegt29 haben, bis zur 
Vollendung ihres 28. Lebensjahres nicht 
zum Antritt des ordentlichen Zivildienstes 
herangezogen. Weiters sieht das Gesetz 
vor, dass Zivildienstpflichtige, die bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres anhand 
eines vom Träger ausgestellten Zertifikats 
gegenüber der Zivildienstserviceagentur 
nachweisen, freiwillig eine Tätigkeit nach 
den Abschnitten 2 bis 4 des FreiwG ausge­
übt zu haben, nicht mehr zur Leistung des 
ordentlichen Zivildienstes herangezogen 
werden. 

5. Kurzfristige üBerschrei­
tung der höchstzAhl der 
zivildienstPlätze 
In § 4 Abs 1 Z 2 ZDG wird nunmehr die 
Möglichkeit eröffnet, die zugelassenen 
Zivildienstplätze in einer Einrichtung für 
die Dauer von höchstens zwei Monaten um 
höchstens zwei Plätze zu überschreiten. 
Die Anzahl der höchstens zugelassenen 
Zivildienstplätze ist im Anerkennungsbe­
scheid des Landeshauptmannes festgelegt. 
Im jeweiligen Anerkennungsbescheid – 
ein gesonderter Bescheid ist nach dem Ge­
setz nicht erforderlich – kann der Landes­
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der Vorlagepflicht für Krankmeldungen. 
Einer Vereinfachung dient wohl auch 

die Regelung, dass die Übermittlung von 
Krankmeldungen durch die Einrichtung an 
die Bezirksverwaltungsbehörden nur bei 
begründeten Zweifeln des Vorgesetzten an 
einer krankheitsbedingten Dienstverhin­
derung des Zivildienstleistenden zu erfol­
gen hat. Die Überprüfung erfolgt im Rah­
men der behördlichen Überwachung nach 
§ 55 ZDG. 

8. sonstige änderungen 
Im vorliegenden Kontext zu erwähnen sind 
die Verpflichtung der Einrichtungen, auch 
verspätete Vorlagen von Krankmeldungen 
unverzüglich der Zivildienstserviceagentur 
zu melden36, sowie die Möglichkeit des 
Widerrufs der Anerkennung der Einrich­
tung bei wiederholter Nichteinhaltung 
arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmun­
gen37. Letztendlich kann künftig auch 
Zivildienstleistenden – wie dies bisher 
schon im Heeresgebührengesetz vorge­

sehen ist – in besonderen Härtefällen ein 
finanzieller Ausgleich zuerkannt werden38 

und erfolgt eine Ausweitung der Aushilfe 
des Bundes an Zivildienstleistende, wenn 
eine Einrichtung ihre finanziellen Ver­
pflichtungen gegenüber einem Zivildienst­
leistenden nicht eingehalten hat. Hier kann 
eine Rückforderung vom Rechtsträger der 
Einrichtung erfolgen.39 

9. AufnAhme des rettungs­
wesens in dAs freiwg Als 
Bereich für eine geeignete 
einsAtzstelle 
Abgerundet wird die Novelle durch eine 
Adaptierung des FreiwG, die ermöglicht, 
dass auch im Bereich der Rettungsdienste, 
die zunehmend Leistungen im Bereich der 
sozialen Dienste erbringen und einen hohen 
Anteil an freiwillig engagierten Personen 
aufweisen, ein Freiwilliges Sozialjahr ge­
mäß dem FreiwG absolviert werden kann. 
Auch diese Maßnahme ist vorerst bis 
31. Dezember 2017 befristet. 

1 § 4 Abs 1 Z 1 ZDG. Nach dieser Be­

stimmung ist im Anerkennungsbescheid 

anzugeben, welche Tätigkeiten Zivil­

dienstpflichtige bei der Einrichtung zu 

verrichten haben. Obzwar die Zulässig­

keit des qualifizierten Einsatzes im zwei­

ten Satz dieser Bestimmung geregelt ist, 

ist eine Ergänzung der bestehenden An­

erkennungsbescheide nicht erforderlich. 
2 § 3 Abs 2 ZDG lautet: „Der Zivil­

dienstpflichtige ist zu Dienstleistungen 

heranzuziehen, die der Zivilen Landes­

verteidigung oder sonst dem allgemei­

nen Besten dienen und den Zivildienst­

pflichtigen ähnlich wie der Wehrdienst 

den Wehrpflichtigen belasten; sie dürfen 

nicht in der Anwendung von Gewalt ge­

gen Menschen bestehen. Die Dienstleis­

tungen sind auf folgenden Gebieten zu 

erbringen: Dienst in Krankenanstalten, 

im Rettungswesen, in der Sozial­ und 

Behindertenhilfe, in der Altenbetreuung, 

in der Krankenbetreuung, in der Ge­

sundheitsvorsorge, in der Betreuung von 

Drogenabhängigen, Dienst in Justizan­

stalten, in der Betreuung von Vertriebe­

nen, Asylwerbern und Flüchtlingen sowie 

von Menschen in Schubhaft, Einsätze bei 

Epidemien, in der Katastrophenhilfe und 

im Zivilschutz, Dienst in inländischen Ge­

denkstätten insbesondere für Opfer des 

Nationalsozialismus, in der Vorsorge für 

die öffentliche Sicherheit und die Sicher­

heit im Straßenverkehr, Tätigkeiten im 

Rahmen der Zivilen Landesverteidigung, 

in der Kinderbetreuung, in der Integra­

tion oder Beratung Fremder und Dienst 

in den Bereichen Umweltschutz und 

Jugendarbeit.“ 
3 Das Einvernehmen ist in einer Verein­

barung zwischen dem Rechtsträger und 

dem Zivildienstpflichtigen über den quali­

fizierten Einsatz festzuhalten. Die Verein­

barung hat jedenfalls auch die umfassten 

Tätigkeiten, den Namen und die Position 

der entsprechend ausgebildeten die Fach­

aufsicht ausübenden Person zu enthalten. 
4 § 39 Abs 1 ZDG. 

http:erfolgen.39
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5 § 38 Abs 1 Z 3 ZDG.
 
6 Eine möglichst hochwertige Beschäf­


tigung kann wohl auch ohne Vorliegen
 

einer Berufsberechtigung erfolgen; damit 


soll eine möglichst qualitätsvolle Gestal­


tung des Zivildienstes ermöglicht werden.
 
7 § 38 Abs 5 ZDG.
 
8 Hier sind sowohl die zivildienstrechtli­


che Aufsicht als auch jeweils anwendbare 


berufsrechtliche Vorschriften zu beach­


ten. S dazu Attlmayr, ZDG, Ergänzungs­


heft (2013) Rz 1 zu § 38, 55.
 
9 § 38 Abs 6 ZDG.
 
10 Vgl dazu Attlmayr, ZDG, Rz 13 zu § 8, 93.
 
11 Vgl ErlRV 2406 BlgNR 24.GP, 12.
 
12 § 38a ZDG.
 
13 § 38 Abs 1 Z 2.
 
14 S EN 6.
 
15 BGBl II 2013/285 vom 1. Oktober 2013.
 
16 § 2 ZIDAV lautet: „Für folgende er­


folgreich absolvierte Ausbildungen oder
 

einzelne erfolgreich absolvierte Teile
 

dieser Ausbildungen kann gemäß § 38a
 

Abs 2 ZDG ein Ausbildungsbeitrag gel­


tend gemacht werden:
 

1. das Ausbildungsmodul „Unterstützung 

bei der Basisversorgung“ gemäß Ge­

sundheits­ und Krankenpflege­Basis­

versorgungs­Ausbildungsverordnung 

(GuK­BAV), BGBl II Nr 281/2006, in 

der am 1. Oktober 2013 geltenden Fas­

sung, im Ausmaß von 100 Unterrichts­

einheiten theoretische Ausbildung und 

40 Stunden praktische Ausbildung; 

2. das Basismodul gemäß Anlage 1 MAB­

Ausbildungsverordnung (MAB­AV), 

BGBl II Nr 282/2013, im Ausmaß von 

120 Unterrichtsstunden; 

3. Unterrichtsfächer der Pflegehilfeaus­

bildung gemäß Anlage 1 Z 11, 12 und 

14 bis 16 Pflegehilfe­Ausbildungs­

verordnung, BGBl II Nr 371/1999, in 

der Fassung der Verordnung BGBl II 

Nr 295/2010, im Ausmaß von mindes­

tens 80 Unterrichtsstunden; 

4. die Heimhelferausbildung nach den 

landesrechtlichen Vorschriften im Aus­

maß von mindestens 80 Unterrichtsein­

heiten; 

5. unbeschadet der Ziffern 1 und 3 Aus­

bildungen nach den landesrechtlichen 

Vorschriften zum Fachsozialbetreuer 

in den Bereichen Altenarbeit, Behin­

dertenarbeit und ­begleitung im Aus­

maß von mindestens 80 Unterrichtsein­

heiten; 

6. Ausbildungen nach den landesrechtli­

chen Vorschriften zum Kinderbetreuer, 

zum Tagesvater, zum (Sonder­)Kin­

dergartenhelfer, zum Leiter von Kin­

dergärten und ­tagesheimen und zum 

(Sonder­)Horthelfer bzw ­assistenten 

im Ausmaß von mindestens 60 Unter­

richtseinheiten; 

7. Unterrichtsfächer im Rahmen von 

Kollegs an den Bildungsanstalten für 

Kindergartenpädagogik und für Sozi­

alpädagogik gemäß den §§ 95 Abs 3a 

und 103 Abs 3 Schulorganisationsge­

setz, BGBl Nr 242/1962, zuletzt geän­

dert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 

75/2013, im Ausmaß von mindestens 

125 Unterrichtseinheiten; 

8. Unterrichtsfächer im Rahmen von 

Hochschullehrgängen für Freizeitpä­

dagogik nach § 8 Abs 3a Hochschul­

gesetz 2005, BGBl I Nr 30/2006, zu­

letzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl I Nr 124/2013, im Ausmaß von 

mindestens 125 Unterrichtseinheiten.“ 
17 § 38a Abs 2 ZDG.
 
18 § 38a Abs 1 letzter Satz ZDG.
 
19 Die Rückerstattung von 50 % des Aus­


bildungsbeitrages durch den Bundesminis­


ter für Arbeit, Soziales und Konsumen­


tenschutz erfolgt nach entsprechender
 

Abrechnung am Ende des jeweiligen Ka­


lenderjahres.
 
20 § 38a Abs 3 ZDG; zur Frage der Be­


herrschung des Rechtsträgers durch ei­


ne Gebietskörperschaft s Attlmayr, ZDG
 

Rz 9 zu § 28, 220.
 
21 Vgl ErlRV 2406 BlgNR 24.GP, 12.
 
22 Vgl ErlRV 2406 BlgNR 24.GP, 13.
 
23 Gleiches trifft gemäß § 5 ZIDAV auch
 

auf die Zivildienst­Ausbildungs­Verord­


nung zu.
 
24 § 41 ZDG eingefügt durch die ZDG­


Novelle 2005, BGBl I 2005/106.
 
25 S zum Inhalt der Kompetenzbilanz
 

§ 3 der Zivildienst­Kompetenzbilanz­Ver­


ordnung (ZKV), BGBl II 286/2013 vom
 

1. Oktober 2013 sowie die entsprechende
 

Anlage.
 
26 Die Zivildienst­Kompetenzbilanz­Ver­


ordnung (ZKV) ist mit 1. Oktober 2013 in 


Kraft getreten; s EN 25.
 
27 Bundesgesetz zur Förderung von freiwil­


ligem Engagement (Freiwilligengesetz –
 

FreiwG), BGBl I 2012/17.
 
28 S zum Inkrafttreten § 76c Abs 31 ZDG.
 
29 Der Abschluss der Vereinbarung muss
 

vor der Zuweisung zum Zivildienst erfol­


gen und der ZISA vorgelegt werden.
 
30 Eine amtswegige Genehmigung kommt
 

daher nicht in Frage.
 
31 Vgl ErlRV 2406 BlgNR 24.GP, 13.
 
3 2 Vgl zur Eignung der Einrichtung
 

Attlmayr, ZDG, Rz 2 bis 6 zu § 4, 43 ff.
 
33 § 8 Abs 3 ZDG.
 
34 § 8 Abs 2 ZDG. Die Pauschalvergütung 


ist nach § 32 Abs 2 ZDG bis zum 15. je­


den Monats auszuzahlen.
 
35 § 15 Abs 2 Z 3 ZDG, § 23 Abs 2 Z 2
 

ZDG.
 
36 § 39 Abs 1 Z 1 ZDG.
 
37 § 4 Abs 4 ZDG.
 
38 § 28 Abs 3 ZDG.
 
39 § 28a Abs 2 ZDG.
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